( lokale Demokratiebilanzen
Lokale Demokratiebilanzen sind ein Instrument, um Politik und Verwaltung zu verpflichten, alle wichtigen Entscheidungen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern vorzubereiten und zu treffen und damit der Bevölkerung zu verdeutlichen, dass und wie sie spürbar und nachhaltig Einfluss ausüben können. Somit stellen lokale Demokratiebilanzen neue Wege zur Aktivierung, Stärkung und Steuerung demokratischer Mitwirkung und Mitentscheidung in der Bürgerkommune dar. Besondere Erfahrungen mit lokalen Demokratiebilanzen wurden in der Stadt Leipzig gemacht (siehe unten stehender Link), aber auch in den Berliner Bezirken Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick gibt es Aktivitäten, lokale Demokratiebilanzen – aufbauend auf den Erfahrungen und vorhandenen Strukturen der Bürgerbeteiligung im Rahmen der bezirklichen Bürgerhaushalte – einzuführen.   
Lokale Demokratiebilanzen beziehen sich auf vier Phasen der politischen Entscheidungs- und Handlungsprozesse:

Phase 1: die Projektfindung, 

wo unter Nutzung von regelmäßigen Befragungen („Bürgerpanels“) bestimmte Schwerpunkte für das stadtpolitische Handeln gefunden werden, die im besonderen Bürgerinteresse liegen. In der konkreten Umsetzung wird im Sinne des „Bürgerpanels“ ein relativ stabiler Kreis von Einwohnerinnen und Einwohnern ausgewählt und regelmäßig zu wünschenswerten gestaltungspolitischen Projekten befragt. Das könnten auch – wo es entsprechende Erfahrungen gibt – die basisdemokratisch ermittelten Schwerpunktprojekte des Bürgerhaushaltes sein. Wünschenswert wäre eine Kopplung beider Formen, weil nicht jeder gestaltungspolitische Wunsch über den Bürgerhaushalt als Projekt abbildbar sein dürfte. Diese Phase findet im Vorjahr des zu planenden Jahres statt und sollte – wie beim Lichtenberger Bürgerhaushalt – alle medialen Ebenen (dezentrale Bürgerversammlungen, schriftliche Vorschläge, e-Mail-Verkehr) umfassen.  

Phase 2: die Demokratieplanung,

wo zu jedem Projekt – ob durch Beschluss oder Bürgerpanel entstanden – festgelegt wird, wie und welche Bürgerbeteiligung mit welcher Verbindlichkeit stattfinden soll. Für die basisdemokratisch ermittelten sowie für die von Politik und Verwaltung entwickelten Projekte wird ein „Demokratieplan“ erstellt. In dem ist festgehalten,

· wie die Einwohnerinnen und Einwohner informiert werden, 

· wie sie bei der weiteren Ausformung des Projekts einbezogen sind sowie

· mit welcher Verbindlichkeit die Berücksichtigung des Bürgerwillens erfolgt.

Auch diese Phase muss vor Beginn des Planjahres angeschlossen sein.

Phase 3: die Realisierungsphase,

in der – im Zusammenhang mit dem konkreten Anliegen – die geplante Bürgerbeteiligung realisiert wird, wobei den Bürgergremien, der BVV und dem BA eine Steuerungs- und Aufsichtspflicht zukommt. Diese Phase erstreckt sich über das ganze Jahr, ist mit regelmäßigen Informationen der Öffentlichkeit (unter Umständen auch mit Einwohnerversammlungen) verbunden und ist also die längste.  

Phase 4: die Kontrollphase,

in der nach einem Jahr gesondert – unter Einbeziehung von Politik, Verwaltung und Gesellschaft – bilanziert wird, wie die quantitative und qualitative Umsetzung der geplanten demokratischen Schritte erfolgt ist. Anhand des einst beschlossenen „Demokratieplanes“ werden Effektivität, aber auch Defizite des Bürgereinflusses bilanziert. Dabei sollen besonders wichtige und gute Erfahrungen ebenso abgeleitet werden wie Schlussfolgerungen für erforderliche Veränderungen. Eine besonders positive „Nebenwirkung“ ist, dass so relativ vielen bewusst gemacht werden kann, das und wie sich Mitmachen lohnt. Ein Problem könnte daraus erwachsen, dass die Phase 4 in eine Zeit fällt, da für die Vorbereitung des nächsten Jahres bereits wieder die Phasen 1 und 2 laufen müssen. 

Link zu www.buergerorientierte-kommune.de/service/pdf/Lokale_Demokratiebilanz.pdf    

